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 Veröffentlicht am 14.12.2000

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

25/02 Strafvollzug

Norm

B-VG Art132;

StVG §120 Abs1;

StVG §122;

VwGG §27;

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Frage, ob eine Bescheiderlassungsp:icht und diesbezüglich eine Säumnis der belangten

Behörde vorliegt, ist maßgebend, ob der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe (oder sonst im Verwaltungsverfahren)

auf deren Erledigung mittels Bescheides zielt oder damit die Einleitung aufsichtsbehördlicher Maßnahmen durch die

übergeordnete Behörde anstrebt.

Schlagworte

Anspruch auf Sachentscheidung Allgemein
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